Veröffentlichung im Amtsblatt Nr.21 vom 27. Mai 1994

Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich der Samtgemeinde Dornum

Aufgrund der §§ 1 und 33 des Nieders. Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) vom 17.11.1981 (Nds. GVBl. S. 347), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.1991 (GVBl. S 367) hat der Rat der Samtgemeinde Dornum in seiner Sitzung am 24.05.1994 folgende Verordnung erlassen:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt ganzjährig für das Gebiet der Samtgemeinde Dornum, soweit nicht die nachstehenden Bestimmungen abweichende Regelungen enthalten. 

       (2) Im Rahmen dieser Verordnung wird unterschieden zwischen Erholungsgebiet, 


Erholungsorten und engerem Kurbereich.

a) Erholungsgebiet ist die Samtgemeinde Dornum

b) Erholungsorte sind die mit nachstehender Artbezeichnung anerkannten Ortsteile:

Dornumersiel und Westeraccumersiel als Nordseebad,

Dornumergrode, Westerbur, und Neßmersiel als Küstenbadeorte,

Dornum, Schwittersum und Westeraccum als Erholungsorte.

c) Engerer Kurbereich sind die Ortsteile Dornumersiel und Westeraccumersiel als

Nordseebad mit dem bade-, Camping- und Strandgelände, im Küstenbadeort

Neßmersiel nur das Bade- und Strandgelände.

§ 2

Ruhezeiten

Als Ruhezeiten gelten die Zeiten von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr (Nachtruhe) und von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr (Mittagsruhe). In Erholungsorten gilt als Nachtruhe die Zeit von 22.00 Uhr bis 8.00 Uhr.

§ 3

Grundregeln

      (1) Jeder hat sich so zu verhalten, dass andere nicht mehr als nach den Umständen 


           Unvermeidbar durch Geräusche oder durch Geruchseinwirkungen oder 

            sonst gesundheitlich gefährdet werden.
(2) Während der Ruhezeiten nach § 2 dürfen Tätigkeiten, bei denen ruhestörender

             Lärm entsteht, nicht ausgeführt werden, wenn sie die Geräusch-/ Immissionswerte 
             von tagsüber 45 db (A) und nachts von 35db (A) überschreiten und die nachstehenden

             Vorschriften keine Sonderregelungen enthalten.

§ 4

Bauarbeiten in Erholungsorten

In der Zeit vom 01. Mai bis 30. September eines jeden Jahres sind in Erholungsorten in

der Zeit von 19.00 Uhr bis 8.00  Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr ruhestörende

Bauarbeiten verboten, soweit sie die Geräusch-/Immissionswerte von tagsüber 45 db (A) und

nachts von 35 db (A) überschreiten. Als Beurteilungsgrundlage ist die VDI-Richtlinie 2058,

Blatt1 „Beurteilung von Arbeitslärm in der Nachbarschaft, Ausgabe Juni 1973“
heranzuziehen. Zu den Ruhestörenden Bauarbeiten gehören insbesondere, bei denen Geräte

mit starker Geräuschentwicklung , z.B. Kompressoren, Kreissägen, Bagger, Planierraupen

usw., eingesetzt werden oder bei denen durch Rammen, Zimmern, Sägen usw. durch

Materialtransporte usw. Lärm verursacht wird.
§ 5

Bauarbeiten im engeren Kurbereich

In der Zeit vom 1. Juni bis 31. August  eines jeden Jahres sind ruhestörende Bauarbeiten

verboten, sobald sie die Geräusch-/Immissionswerte außerhalb der Ruhezeiten von 35 db (A)

sowie innerhalb der Ruhezeiten von 35 db (A) überschreiten.

Als Beurteilungsgrundlage ist die VDI-Richtlinie 2058, Blatt 1 „Beurteilung von Arbeitslärm

in der Nachbarschaft, Ausgabe Juni 1973“ heranzuziehen.

Zu den ruhestörenden Bauarbeiten gehören insbesondere diejenigen, bei den Geräte mit

starker Geräuschentwicklung, z. B. Kompressoren, Kreissägen, Bagger, Planierraupen usw.,
eingesetzt werden oder bei denen durch Rammen, Zimmern, Sägen bzw. Materialtransporte

usw. Lärm verursacht wird.
§ 6

Straßen

Straßen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse oder

eine öffentlich-rechtliche Widmung alle tatsächlichen dem öffentlichen Verkehr oder

einzelnen Arten des öffentlichen Verkehrs dienenden Flächen einschließlich der Plätze,

Fußgängerzonen, Durchgänge, Geh- und Radwege.

§ 7

Anlagen

Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind:

a) öffentliche Grün-, Park- und Erholungsanlagen,

b) Wander-, Ufer und Promenadenwege,

c) Pausenhofflächen, Grünanlagen und Sportaußenanlagen von Schulgrundstücken, soweit sie der Öffentlichkeit zugänglich sind.

§ 8

Hundehaltung

Auf Straßen und in Anlagen von Erholungsorten dürfen Hunde vom 01. Mai bis 30.

September eines jeden Jahres nur von aufsichtsfähigen Personen angeleint geführt werden.

Bissige und bösartige Hunde müssen im Geltungsbereich dieser Verordnung an kurzer Leine

bei Fuß geführt werden und Einen Maulkorb tragen. Das Mitführen von Hunden auf

Spielplätzen ist untersagt. Hunde dürfen Straßen und Anlagen nicht verunreinigen oder

beschädigen. Halter oder die Personen die den Hund führt haben Verunreinigungen sofort zu

beseitigen.

§ 9

Benutzung öffentlicher Anlagen

(1) Jedermann hat sich in öffentlichen Anlagen so zu verhalten, dass andere 

      Personen nicht gefährdet, belästigt oder in ihrem Ruhe- und Erholungsbedürfnis

      beeinträchtigt werden.

(2) Es ist verboten, in öffentlichen Anlagen zu übernachten oder sonst 

     Missbräuchlich zu benutzen.

 § 10

Kinderspielplätze

(1) Die Benutzung der Kinderspielplätze ist nur bis zum Eintritt der Dunkelheit, längstens bis 21.00 Uhr gestattet.

(2) Die Benutzung von Sand- und Gerätespielplätzen ist nur Kindern bis zum Alter von 12 Jahren gestattet. Auf diesen Plätzen ist es untersagt, Fußball zu spielen und Rad zu fahren.
(3) Im Einzelfall kann hinsichtlich der Benutzungszeit (z. B. Mittagsruhe) und der Altersbegrenzungen eine Sonderregelung getroffen werden.

 § 11

Anbringung von Hausnummern

Der Eigentümer eines bebauten Grundstücks hat dafür zu sorgen, dass innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der betreffenden Hausnummer von der Samtgemeindeverwaltung diese gut sichtbar angebracht wird und lesbar erhalten bleibt.

§ 12

Ausnahmegenehmigungen

Von den Geboten und Verboten dieser Verordnung kann die Samtgemeinde Dornum im Einzelfall  Ausnahmen zulassen, wenn dies im Rahmen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zulässig oder erforderlich ist und wenn dem nicht überwiegende Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung entgegenstehen.

Eine solche Erlaubnis, die mit Nebenbestimmungen versehen werden kann, bedarf der Schriftform.

§ 13

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 37 Abs. 1 Nds. SOG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

  
den Geboten oder Verboten der §§ 3-5 und 8-11 dieser Verordnung zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 37 Abs. 2 des Nds. SOG mit einer Geldbuße bis zu 5.112,00 Euro geahndet werden.
§ 14

Inkraftretten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Weser-Ems in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung der Samtgemeinde Dornum zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Ruhe und Sauberkeit im Bereich der Samtgemeinde Dornum vom 10. Februar 1992 außer Kraft.

Dornum, den 24. Mai 1994
Samtgemeinde Dornum
- G. Noosten -




- Erdmann –

                                  Samtgemeindebürgermeister


Samtgemeindedirektor 


